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Landkreis Lüchow-Dannenberg  29.08.2014 
Der Landrat 

39 - Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz 

Herr Rüter 

Sitzungsvorlage Nr. 2014/830 

Beschlussvorlage 

Abschluss einer Vereinbarung zur Unterbringung, Versorgung und Weiterver-
mittlung von Katzen zwischen der Tierhilfe Wendland e.V. in Metzingen und 
dem Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie den Samtgemeinden Elbtalaue, 
Gartow und Lüchow (Wendland) 

 

Ausschuss für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutz, 
Land- und Forstwirtschaft 

22.09.2014  TOP 5 

 

Kreisausschuss 23.09.2014  TOP  

 

Kreistag 29.09.2014  TOP  
 

Beschlussvorschlag: 

Der Vertrag mit der Tierhilfe Wendland e.V. wird entsprechend dem vorliegenden Ver-
tragsentwurf zum 01.10.2014 geschlossen.  
 
Sachverhalt: 

Der Kreisausschuss hatte am 20.08.2013 (TOP 4) zur Einrichtung eines Tierheimes folgende 
lenkende Beschlussfassung formuliert: „Bereitstellung von 100.000 EUR Investivmittel mit 
dem Schwerpunkt einer Kooperation mit dem Tierheim Lüneburg“ 
Am 30.09.2013 wurde vom Kreisausschuss weiter differenziert: 
1. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Tierheim Lüneburg bezüglich Fund- und Fortnah-

mehunden. Schaffung von 12 bis 15 Zwingerplätzen für den Landkreis Lüchow-Dannen-
berg 

2. Kreiseigene Lösung für Unterbringung, Versorgung und Weitervermittlung von Katzen 
3. Dauerfinanzierung über die Aktion „Ein Euro für den Tierschutz“. Der Landkreis stellt ab 

2014 jährlich 50.000 EUR bereit 
Durch die Haushaltsberatung 2014 gab der Kreistag seine Zustimmung zum Beschluss des 
Kreisausschusses. 
 
Die Anfang des Jahres gemachte öffentliche Ausschreibung wurde aufgehoben, da keiner 
der Bewerber die Anforderungen erfüllte. Hierdurch war es möglich in freie Vertragsverhand-
lungen mit den Bewerbern zu treten. Mit der Katzenhilfe Lüchow-Dannenberg e.V. konnte 
keine Einigung erzielt werden, so dass für die Aufgabe Unterbringung, Versorgung und Wei-
tervermittlung von Katzen nur die Tierhilfe Wendland e.V. als Vertragspartner verblieb. Von 
dieser sollen 30 Plätze gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden, so dass hierüber bis zu 
105 Katzen jährlich gemäß der Vereinbarung aufgenommen werden könnten, 
 
Nunmehr wurde beiliegender Vertragsentwurf zwischen der Tierhilfe Wendland e.V., dem 
Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie den Samtgemeinden Elbtalaue, Gartow und Lüchow 
(Wendland) abgestimmt. 
 
Die jährliche Aufwandsentschädigung für Katzen beträgt für die beteiligten Kommunen 
19.500 EUR, ggf. zzgl Steuern. Die Vereinbarung läuft bis Ende 2017 und verlängert sich 
automatisch jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit Jahresfrist gekündigt wird. Eine mögliche 
Steuerpflicht wird zurzeit noch zwischen Tierhilfe Wendland e.V. und dem Finanzamt geklärt. 
 
Fazit: 
Von den beteiligten Kommunen werden entsprechend der vorliegenden Beschlüsse jährlich 
zusammen 100.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hiervon sollen 65.000 EUR für die Unter-
bringung von Hunden, Reptilien und Ziervögeln an die Tierheim Lüneburg gGmbH und 
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19.500 EUR netto an die Tierhilfe Wendland e.V. gehen. Der verbleibende Rest soll der Un-
terbringung von vertraglich nicht mit abgedeckten Tieren, insbesondere landwirtschaftlichen 
Tieren, dienen.  
 
Anlagen:   

Entwurf der Vereinbarung mit der Tierhilfe Wendland e.V.  
 
Finanzielle Auswirkungen:   

Vom Landkreis Lüchow-Dannenberg sind jährlich 9.750 EUR netto zu zahlen. Für 2014 fallen 
anteilige Kosten an. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für 2014 bereitgestellt und wer-
den auch für die Folgejahre beantragt.  
 
  

i.V. Teske  
____________________________   
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